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Ihr Antragu: Beratungsfirmen

auf Ihren Antrag mit der Nummer Bon 17. März 2019 haben wir mit Schreiben vom
29.5.2019 geantwortet und Sie um Übermittlung Ihrer Beweggründe und Interessen gebeten.
Diese haben Sie mit Ihrer E-Mail vom selben Tag übermittelt. Auch eine zeitliche Einschrän-
kung Ihrer Anfrage haben Sie vorgenommen.

Trotz unseres Hinweises, dass bei Anfragen an Hochschulen die Bereiche von Wissenschaft,
Forschung, Lehre und Prüfung nach 8 2 Abs. 2 S. 2 AlG ausgenommensind, haben Sie Ihre
Anfrage inhaltlich nicht beschränkt. Da wir Ihnen entsprechende Informationennicht zur Ver-
fügung stellen können, mussinsofern eine Entscheidung über deren Zurückhaltung ergehen.
Diese erfolgt in Form eines Verwaltungsakts. Für die Zustellung des Verwaltungsakts benöti-
gen wir eine ladungsfähige Anschrift, die Sie uns trotz entsprechender Aufforderung im Schrei-
ben vom 29.5.2019 noch nicht übermittelt haben.

Eine ladungsfähige Anschrift wird darüber hinaus auch für die Zustellung eines Kostenbe-
scheids benötigt; denn für Amtshandlungendie aufgrund des AlG vorgenommenwerden, kön-
nen gemäß 8 10 AIG i.V.m. den Vorschriften der AlGGebO Kosten (Gebühren und Auslagen)
erhoben werden. Beraterverträge werden im Dezernat für Haushalt und Beschaffungals all-
gemeiner Sachaufwand gebucht. Sie sind deshalb nicht extra gekennzeichnet, sondern zu-
sammenmit allen anderen Verträgen im Buchhaltungssystem abgespeichert. Die Durchsicht
aller im System seit dem 1.1.2018 abgeschlossenen Verträge anhand vorab definierter Filter-
kriterien und die Aufarbeitung der Treffermengeerfordert nach Einschätzung des Dezernenten
einen Arbeitsaufwand von etwa 40 Stunden. Dem Justiziariat zurückgemeldete Beraterver-

träge wären dannrechtlich daraufhin zu überprüfen, ob sie jeweils die Bereiche von Wissen-
schaft, Forschung, Lehre und Prüfung betreffen, weil insofern ein Anspruch auf Informations-
zugang wegen 8 2 Abs. 2 S. 2 AIG nicht besteht. Im Anschluss müssten die Vertragspartner
derjenigen Beraterverträge, welche nicht unter 8 2 Abs. 2 S. 2 AIG fallen, angehört und auf
der Grundlage der Anhörung müsste eine Interessenabwägung durchgeführt werden (8 5
AIG). Abhängig von der Anzahl der zurückgemeldeten Beraterverträge ist deshalb von einem
umfangreichen oder sogar außergewöhnlichen Verwaltungsaufwand auszugehen. Vorsorglich
weisen wir Sie darauf hin, dass bei umfangreichem Verwaltungsaufwand Gebühren von bis zu
500 Euro, bei außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand Gebühren vonbis zu 1.000 Euroer-
hoben werden können. Eine genauere Einschätzung des voraussichtlichen Verwaltungsauf-
wandsist aufgrund der bisher noch unbekannten Zahl der zu überprüfenden Beraterverträge
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zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Bitte beachten Sie auch, dass die Gebührenfest-
setzung für AmtshandlungenbeiVollzug des AIG erfolgt und damit Gebühren auchanfallen
können, wenn die Anhörung und die anschließende Interessenabwägung ergeben, dass eine
Auskunft nicht erfolgen kann.

Eine weitere Bearbeitung Ihres Antrags kann aufgrund der vorbenannten Gründenurerfolgen,

nachdem Sie uns eine ladungsfähige Anschrift für die Zustellung eines Bescheids übermittelt
haben.

Freundliche Grüße

Im Auftrag

 


